
  

  

Übersicht der einzureichenden Unterlagen von Bewerbern, die nicht über einen lehramtsbezogenen Hochschulabschluss verfügen 
 

Diplom-Hauptprüfung Master-Abschluss Magister-Abschluss Ausländische 
Hochschulabschlüsse 

o Vordiplom 
o Diplom-Zeugnis 
o Diplom-Urkunde 
o Zum Zeitpunkt des 

Abschlusses relevante Studien- 
u. Prüfungsordnung; 
ersatzweise Bestätigung der 
Universität über den 
tatsächlich erbrachten 
Studienumfang (SWS oder 
ECTS) im Nebenfach 

o Bachelor-Zeugnis 
o Bachelor-Urkunde 
o Master-Zeugnis 
o Master-Urkunde 
o Zum Zeitpunkt des 

Abschlusses relevante Studien- 
u. Prüfungsordnung; 
ersatzweise Bestätigung der 
Universität über den 
tatsächlich erbrachten 
Studienumfang (SWS oder 
ECTS) im Nebenfach (z.B. 
Leistungsübersicht) 

o Magister-Zeugnis 
o Magister-Urkunde 
o Zum Zeitpunkt des 

Abschlusses relevante Studien- 
u. Prüfungsordnung; 
ersatzweise Bestätigung der 
Universität über den 
tatsächlich erbrachten 
Studienumfang (SWS oder 
ECTS) im Nebenfach 

Alle Unterlagen sind neben der 
Ausfertigung in der Sprache des 
Herkunftslandes als Übersetzung 
von einem beeideten Übersetzers 
einzureichen 

o Diplom-Zeugnis 
o Diplom-Urkunde 
o Fächer- und Notenübersicht 

mit Angaben zum 
Studienumfang (Stunden oder 
ECTS) 
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